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RS OGH 1988/12/14 1Ob33/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1988

Norm

ABGB §1295 Ia3a

AHG §1 G

ZPO §266 B

Rechtssatz

Muß ein Verfahrensverlauf in einem Amtshaftungsprozeß hypothetisch nachvollzogen werden, ist der beklagte

Rechtsträger, dessen Organe rechtswidrig und schuldhaft gehandelt hatten, von seiner Haftung befreit, wenn er

dartut, daß das Verfahren mit überwiegender Wahrscheinlichkeit so geendet hätte, daß dem Kläger der von ihm

behauptete Schaden entstanden wäre.
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